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Muster-Dienstvereinbarung

Arbeitzeitkonto

(Grundlage: AR-M bzw. TVöD)
Zwischen .................... , vertreten durch ………………… (Dienstgeberin/Dienstgeber)

und 

der Mitarbeitervertretung, vertreten durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden der 

Mitarbeitervertretung,

wird folgende Dienstvereinbarung geschlossen:

Die Dienstvereinbarung dient der Einrichtung und Anwendung einer Arbeitzeitkontenregelung. Es gilt § 2 der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) vom 16. Dezember 2005 in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit
§ 10 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 und die ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge für den Bereich Bund in der jeweils gültigen Fassung.

Präambel
Flexible Regelungen zur Arbeitszeit sind ein bedeutender Beitrag sowohl zur Stärkung der Arbeitszeitsouveränität als auch zur Berücksichtigung der dienstlichen Notwendigkeiten einer modernen Einrichtung. Diesen Zuwachs an Flexibilität steht ein Zuwachs an Verantwortung der Einzelnen aber auch der Vorgesetzten gegenüber, denn die Möglichkeit der selbstbestimmten Arbeitszeitgestaltung findet immer dort ihre Grenze, wo der reibungslose Dienstablauf nicht mehr gewährleistet ist. Mit dieser Vereinbarung wird die Gestaltungsmöglichkeit der Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitszeit erweitert und damit die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit verbessert.

§ 1   Geltungsbereich
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten, die unter den persönlichen Geltungsbereich der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) fallen.

alternativ:
(1) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten, die in ………. [Bereich, Abteilung] ………. eingesetzt sind und unter den persönlichen Geltungsbereich der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) fallen.
(2) Für Schülerinnen und Schüler im Gesundheitswesen und Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sowie Jugendliche gilt diese Dienstvereinbarung nach der Maßgabe den in der Einrichtung gültigen Regelungen und Gesetze.
§ 2   Regelmäßige Arbeitszeit
(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach den jeweils geltenden Bestimmungen der AR-M.

Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit beträgt ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit.

Bei Teilzeitbeschäftigten ergeben sich die entsprechenden Arbeitszeiten aus dem Verhältnis der mit ihnen arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten.

(2) Die monatliche Sollarbeitszeit wird für jeden Kalendermonat nach folgenden Kriterien berechnet:

a. Die in den jeweiligen Monat fallende Anzahl der Wochentage von Montag bis Freitag wird mit der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit multipliziert.

b. Die monatliche Sollarbeitszeit reduziert sich

· für Beschäftigte, die nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der Dienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, für jeden gesetzlichen Feiertag der auf einen Werktag fällt, um ein Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit; 

· für die übrigen Beschäftigten, für jeden gesetzlichen Feiertag der auf einen Werktag fällt, um die für diesen Tag vorgesehenen Stunden;

· für alle Beschäftigte, für den 24. bzw. 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die für diesen Tag vorgesehenen Stunden.
(3) Der Ausgleichszeitraum beträgt ein Jahr und erstreckt sich auf die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. [Es können auch kürzere bzw. vom Kalenderjahr abweichende Ausgleichszeiträume (z.B. Kindergarten- oder Schuljahr) vorgesehen werden.]

§ 3   Inhalt des Arbeitszeitkontos
(1) Auf das Arbeitszeitkonto können nach Maßgabe des § 4 folgende Zeiten gebucht werden:

a) Zeiten, die nach Ablauf des Ausgleichszeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben;

b) nicht durch Freizeit ausgeglichene Überstunden (§ 7 Absatz 7 und 8 TVöD);

c) nicht durch Freizeit ausgeglichene Mehrarbeitsstunden (§ 7 Absatz 6 TVöD in Verbindung mit § 8 Absatz 2 TVöD);

d) in Zeit umgewandelte Zeitzuschläge (§ 8 Absatz 1 Satz 4 TVöD);

e) in Zeit umgewandelte Entgelte für Rufbereitschaft (§ 8 Absatz 3 TVöD);

f) in Zeit umgewandelte Entgelte für Bereitschaftsdienst (§ 8 Absatz 4 TVöD bzw. § 46 Absatz 5 BT-B / § 46 Absatz 8 BT-K).
§ 4   Wahlrecht der Beschäftigten
Jede Beschäftigte/jeder Beschäftigter, für die/den ein Arbeitszeitkonto eingerichtet ist, entscheidet für das jeweils folgende Kalenderjahr, welche der in § 3 genannten Zeiten auf ihr/sein Arbeitszeitkonto gebucht werden. Die Entscheidung muss der Dienstgeberin/dem Dienstgeber spätestens bis zum 31. Oktober des vorangegangenen Kalenderjahres schriftlich mitgeteilt werden.
[Es können auch kürzere Zeiten der Festlegung und andere Termine der Beantragung festgelegt werden.] 

§ 5   Zeitguthaben
(1) Das Zeitguthaben der Beschäftigten/des Beschäftigten auf ihr/seinem Arbeitszeitkonto darf höchstens …….… [40 oder ein Vielfaches von 40] ………. Stunden betragen. Bei Teilzeitbeschäftigten vermindert sich das höchstzulässige Zeitguthaben entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit im Verhältnis zur Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten.

(2) Die Beschäftigte/der Beschäftigte hat beim Abbau von Zeitguthaben folgende Voraussetzungen zu beachten:
a) Freizeitausgleich von bis zu …….… Stunden kann in Abstimmung mit …….… [Vorgesetzte/Vorgesetzter / Team] ………. genommen werden. Mehr als …….… Stunden müssen schriftlich beim ………. [Dienstgeberin/Dienstgeber / Beauftragte/Beauftragten] ………. beantragt werden. Hierfür gelten folgende Fristen:

Beim Abbau von
· bis zu ………. Stunden ist der Freizeitausgleich mindestens eine Woche vorher zu beantragen;
·   mehr als ………. Stunden ist der Freizeitausgleich mindestens einen Monat vorher zu beantragen;
· mehr als ………. Stunden ist der Freizeitausgleich mindestens zwei Monate vorher zu beantragen;
· mehr als ………. Stunden ist der Freizeitausgleich mindestens drei Monate vorher zu beantragen.

b) Zusammenhängend dürfen nicht mehr als ………. Stunden abgebaut werden. 

(3) Dem Antrag zum Abbau von Zeitguthaben ist zu entsprechen, sofern keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.
(4) Sofern die Dienstgeberin/der Dienstgeber einen nach Absatz 2 bereits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig widerruft, wird die Beschäftigte/der Beschäftigte beim nächsten Antrag bevorzugt berücksichtigt (alternativ: werden der Beschäftigten/dem Beschäftigten auf ihrem/seinem Arbeitszeitkonto für je ………. Stunden genehmigten und kurzfristig widerrufenen Freizeitausgleich je eine Stunde auf seinem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben). Ein Widerruf des Freizeitausgleichs ist kurzfristig, wenn er weniger als ………. Werktage vor dem beabsichtigten Beginn des Freizeitausgleichs erfolgt. Für Kosten, die der/dem Beschäftigten durch einen Widerruf entstehen, gelten die entsprechenden Regelungen für die Urlaubsgewährung. 

(5) Erholungsurlaub und Freizeitausgleich können miteinander kombiniert werden.
(6) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest (Arbeits-unfähigkeitbescheinigung) nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.
§ 6   Zeitschuld
(1) Die Zeitschuld der Beschäftigten/des Beschäftigten auf ihrem/seinem Arbeitszeitkonto darf höchstens …….… [höchstens 40] ………. Stunden betragen. Bei Teilzeitbeschäftigten vermindert sich die höchstzulässige Zeitschuld entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit im Verhältnis zur Arbeitszeit einer/eines Vollbeschäftigten.
(2) Beträgt die Zeitschuld am Ende eines Kalendermonats mehr als 30 Stunden, ist diese innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten auf weniger als 20 Minusstunden abzubauen. Beträgt die Zeitschuld am Ende eines Kalendermonats mehr als 20 Stunden, ist diese innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten auf weniger als 10 Minusstunden abzubauen.
(3) Die Verpflichtung der/des Beschäftigten nach Absatz 2 entfällt, wenn dem Abbau der Zeitschuld betriebliche Gründe entgegenstehen oder die Zeitschuld zur Abdeckung eines konkreten zukünftigen Mehrbedarfs (z.B. Freizeitmaßnahmen/Sonderprojekte) benötigt wird. 


§ 7   Beendigung / Ruhen des Arbeitsverhältnisses
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses soll das Zeitguthaben vorher ausgeglichen werden.

(2) Ist ein Ausgleich des Zeitguthabens aus betrieblichen oder persönlichen Gründen nicht möglich, ist das Guthaben auszubezahlen. Die Dienstgeberin/der Dienstgeber ist berechtigt, eine im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende Zeitschuld mit Entgeltansprüchen der/des Beschäftigten zu verrechnen. 
(3) Während des Ruhens des Arbeitsverhältnisses bleiben die Zeitguthaben bzw. Zeitschulden erhalten.

§ 8   Dokumentation
(1) Das Arbeitszeitkonto wird mit einer Ampelfunktion versehen, dabei haben die Ampelphasen folgende Bedeutung:


Rot: 
Bereich zwischen ………. und 40 Stunden Zeitschuld und zwischen ………. und ………. Stunden Zeitguthaben:

Dienstgeberin/Dienstgeber und Beschäftigte/Beschäftigter sind zu sofortigem Abbau verpflichtet. Ein Buchen von Zeitguthaben auf ein mit der/dem Beschäftigten vereinbartes Langzeitkonto ist einvernehmlich möglich. Die Mitarbeitervertretung ist über die Rotphase und die Rückführungsvereinbarung zwingend zu informieren.
Gelb:
Bereich zwischen ………. und ………. Stunden Zeitschuld und zwischen ……… und ………. Stunden Zeitguthaben:


Gespräch zwischen Dienstgeberin/Dienstgeber und Beschäftigte/Beschäftigter mit dem Ziel des Abbaus des Zeitguthabens bzw. der Zeitschuld in den grünen Bereich zu führen.
Grün:
Bereich zwischen 0 und ………. Stunden Zeitschuld und zwischen 0 und ………. Stunden Zeitguthaben:




Freie Disposition der Dienstgeberin/des Dienstgebers bzw. der/des Beschäftigten.
Vorgesetze, Beschäftigte/Beschäftigter und Team achten gemeinsam darauf, dass das Arbeitszeitkonto abbaubar bleibt. Sie müssen jederzeit über den Stand der Konten informiert sein. Dadurch wird die Zeitsouveränität in jeder Ampelphase gewährleistet.
(2) Die Arbeitszeiten sind durch elektronische Zeiterfassung zu dokumentieren. Die/der Beschäftigte muss jederzeit die Möglichkeit haben, Einblick in den aktuellen Arbeitszeitkontenstand zu nehmen. Sie/er erhält zu Beginn des neuen Monats unaufgefordert in geeigneter Weise einen Auszug aus seinem Arbeitszeitkonto.

alternativ: 


Die Arbeitszeiten sind in den Arbeitszeitkontenblätter zu dokumentieren. Die/der Beschäftigte muss jederzeit die Möglichkeit haben, Einblick in den aktuellen Arbeitszeitkontenstand zu nehmen. Sie/er erhält zu Beginn des neuen Monats unaufgefordert in geeigneter Weise einen Auszug aus seinem Arbeitszeitkonto.

Die Aufzeichnungen werden mindestens drei Jahre aufbewahrt.
§ 9  Langzeitkonto
     Beschäftigte und Dienstgeberin/Dienstgeber können die Einrichtung eines Langzeitarbeitskontos vereinbaren, dessen Bedingungen gesondert zu regeln sind.

§ 10  Inkrafttreten, Laufzeit
(1) Diese Dienstvereinbarung tritt am ………. in Kraft.

(2) Diese Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des …….... [Monat/Ende des Ausgleichszeitraum] ………. gekündigt werden, frühestens jedoch zum ………. .
(3) Diese Dienstvereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspartner geändert werden. Diese Änderungen bedürfen der Schriftform.

(4) Diese Dienstvereinbarung oder Teile von ihr verlieren ihre Gültigkeit, soweit abschließende gesetzliche oder ergänzende gesetzliche Vorschriften sowie Arbeitsrechtsregelungen in Kraft treten, die dieser Dienstvereinbarung entgegenstehen.
………. [Ort, Datum] ……….

	Für die Dienstgeberin/den Dienstgeber:
	Für die Mitarbeitervertretung:

	------------------------------------------------------
	------------------------------------------------------

	
	


Gesamtausschuss


für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bereich der Evang. Landeskirche


in Baden und das Diakonische Werk der Evang. Landeskirche in Baden









